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Anregungen und Bedenken Ausgleichsvorschlag 

Beteiligter:                 150. Landrat des Rhein-Kreises Neuss         
Anregungsnummer: Gre/150/1 

Stellungnahme vom 24.09.2007  
 
Aus Sicht des Rhein-Kreises Neuss nehme ich zur 51. Änderung des Regional-
plans für den Regierungsbezirk Düsseldorf wie folgt Stellung: 
 
(...) 
 
Im Einzelnen nehme ich zu den betroffenen Bereichen aus dem Rhein-Kreis 
Neuss wie folgt Stellung: 
 
(...) 
 
Stadtgebiet Grevenbroich: 

 
Nr. 2302-01 (32 ha) 
Zu diesem Sondierungsbereich hat im April 2007 beim Rhein-Kreis Neuss ein 
Abgrabungsunternehmen vorgesprochen. Geplant ist eine Trockenabgrabung 
ggf. mit anschließender Verfüllung. 
Ein Interessenkonflikt könnte sich daraus ergeben, dass die Fläche von der 
RWE Power AG als eine Reservegebietsfläche für die Trinkwasserversorgung 
vorgeschlagen wurde. 
 
(...) 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
 
Aus altlastenrechtlicher Sicht bestehen gegen die in die Reservegebietskarte 
aufgenommenen Sondierungsbereiche keine Bedenken. 
 
Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen die in die Reservegebiets-
karte aufgenommenen Sondierungsbereiche mit Ausnahme des Standortes 

Red. Hinweis: Siehe auch Synopsen „Allgemeines“, „Neuss“, „Meerbusch“, 
„Kaarst“  und „Dormagen“ 
 
Ausgleichsvorschlag 
 
Vorab wird angemerkt, dass die 2. Fassung der Unterlagen zur 51. Änderung 
vom Januar 2008 keinen Sondierungsbereich mehr auf dem Gebiet der Kom-
mune Grevenbroich vorsieht und auch weiterhin bereits aus den in der Ge-
samtbereichstabelle – in Verbindung mit dem Textteil des Umweltberichtes - 
dargelegten Gründen dort kein Sondierungsbereich vorgesehen ist. 
Zu den Aspekten des Bodenschutzes und der Landwirtschaft wird auf die An-
gaben in der rechten Synopsenspalte zu der Anregung A/110/7 in der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen. 
 
Die Stellungnahme wird vor diesem Hintergrund zur Kenntnis genommen. Ein 
Erfordernis oder die Zweckmäßigkeit einer Änderung des 2. Entwurfs der 51. 
Änderung ergibt sich hieraus nicht. Die nebenstehenden zusätzlichen Aspekte 
führen nicht zu einer anderen Bewertung hinsichtlich der Entscheidung für oder 
gegen die Abbildung der betreffenden Interessensbereiche als Sondierungsbe-
reiche.  
 
 
 
 



Bezirksregierung Düsseldorf  Stand: 05.06.2008 

Synopse zur 51. Änderung des Regionalplans (GEP 99): Grevenbroich 
 

Seite 4 von 10 

Anregungen und Bedenken Ausgleichsvorschlag 

2301-06 erhebliche Bedenken, da die Untere Bodenschutzbehörde auf Basis 
der vorhandenen Daten davon ausgeht, dass bei den Standorten die jeweiligen 
Böden die natürlichen Bodenfunktionen in besonderem Maße erfüllen und da-
mit besonders schätzenswert sind. 
 
Es handelt sich jeweils um Böden mit hoher natürlicher Ertragsfähigkeit als 
Produktionsgrundlage für die Landwirtschaft. Der Geologische Dienst NRW 
stuft solche Böden daher in die höchste Schutzwürdigkeitsklasse ein. Durch die 
geplanten Auskiesungen würden besonders schützenswerte Böden in erhebli-
chem Umfang unwiederbringlich vernichtet. 
 
Abschließend folgt eine Kurzbewertung der einzelnen Standorte: 
 
(...) 
 

 
3. „Grevenbroich-Neukirchen” (2302-01) 

Parabraunerde, Bodenzahl bis 78, besonders schätzenswert aufgrund 
der Bodenfruchtbarkeit, keine Altstandorte und Altablagerungen, Vorsor-
gewerte werden eingehalten. 

 
(...) 
 

Beteiligter:                 150. Landrat des Rhein-Kreises Neuss         
Anregungsnummer: Gre/150/2 

Stellungnahme vom 21.02.2008  
 
Aus Sicht des Rhein-Kreises Neuss nehme ich zur 51. Änderung des Regional-
plans für den Regierungsbezirk Düsseldorf wie folgt Stellung: 
 

1. Gegenüber dem ersten Beteiligungsverfahren im Jahr 2007 sind im 
Gebiet des Rhein-Kreises Neuss die Flächen 2301-07-A Dormagen-
Delhoven, 2301-06-B Dormagen-Gohr, 2302-01 Grevenbroich-

Red. Hinweis: Siehe auch Synopse „Dormagen“, „Neuss“, „Kaarst“ und „Meer-
busch“ 
 
Ausgleichsvorschlag 
 
Das Einverständnis wird zur Kenntnis genommen. 
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Neukirchen, 2307-01 Neuss-Holzheim, 2304-01-A Kaarst und 2306-03 
A Meerbusch-Osterath nicht mehr als Sondierungsbereiche vorgese-
hen. Aus Sicht des Rhein-Kreises Neuss wird dies begrüßt. 

 
(...) 
 

Beteiligter:                 152. Bürgermeister der Stadt Grevenbroich 
Anregungsnummer: Gre/152/1 

Stellungnahme vom 09.08.2007 
 
Gegen die 51. Änderung des Regionalplans bestehen bezüglich des Interes-
senbereiches mit der Nummer 2302-01 von Seiten der Stadt Grevenbroich er-
hebliche Bedenken.  
 
Für die Fläche Nr. 2302-01(32), die für einen Sondierungsbereich für künftige 
BSAB vorgesehen ist, stellt der Flächennutzungsplan Fläche für die Landwirt-
schaft und als Hinweis „Reservefläche für die Trinkwasserversorgung“ dar. 
Letzter Hinweis wurde im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungs-
planes auf Anregung der RWE Power AG aufgenommen. Mit Schreiben vom 
05.07.2006 wies die RWE Power AG darauf hin, dass zur langfristigen Siche-
rung der Trinkwasserversorgung die Ausweisung einer Reservefläche in die-
sem Bereich erforderlich ist (vgl. Anlage). Dieses Ziel sollte, auch wenn es sich 
derzeit noch nicht um eine festgesetzte Wasserschutzzone handelt, ebenso bei 
der Abwägung Berücksichtigung finden, wie die bereits in der SUP erwähnte 
hochwertige landwirtschaftlichen Böden des Sondierungsbereiches, die zu den 
„besonders schutzwürdigen Böden“ in der Funktion „Regelungs- und Puffer-
funktion sowie natürliche Bodenfruchtbarkeit“ gehören. 
 
Die Stadt Grevenbroich ist im südlichen und westlichen Teil des Stadtgebietes 
in der Vergangenheit stark durch die Gewinnung von Bodenschätzen in An-
spruch genommen. Die derzeitige Darstellung im GEP umfasst Bereiche des 
Braunkohletagebaues, die noch genutzt bzw. vorwiegend in den letzten Jahren 
rekultiviert sind. Außer diesen Flächen wurden jedoch noch weitere Flächen für 

Ausgleichsvorschlag 
 
Vorab wird angemerkt, dass die 2. Fassung der Unterlagen zur 51. Änderung 
vom Januar 2008 keinen Sondierungsbereich mehr auf dem Gebiet der Kom-
mune Grevenbroich vorsieht und auch weiterhin bereits aus den in der Ge-
samtbereichstabelle dargelegten Gründen dort kein Sondierungsbereich vorge-
sehen ist. 
 
Die Stellungnahme wird vor diesem Hintergrund zur Kenntnis genommen. Ein 
Erfordernis oder die Zweckmäßigkeit einer Änderung des 2. Entwurfs der 51. 
Änderung ergibt sich hieraus nicht. Es wird auf die hinreichenden Ausführungen 
in der Gesamtbereichstabelle – in Verbindung mit dem Textteil des Umweltbe-
richtes – verwiesen. 
 
Die nebenstehenden zusätzlichen Aspekte führen nicht zu einer anderen Be-
wertung hinsichtlich der Entscheidung für oder gegen die Abbildung des betref-
fenden Interessensbereiches als Sondierungsbereich. 
 



Bezirksregierung Düsseldorf  Stand: 05.06.2008 

Synopse zur 51. Änderung des Regionalplans (GEP 99): Grevenbroich 
 

Seite 6 von 10 

Anregungen und Bedenken Ausgleichsvorschlag 

ältere bereits wieder verfüllte Tagebaubereiche genutzt. Die Landschaft des 
gesamten südlichen Stadtgebietes ist durch diese überwiegend rekultivierten 
Flächen sowie die Halden des Braunkohletagebaues geprägt. Dies führte auch 
zum „Aktionsplan Grevenbroich gegen Feinstaub“ durch die Bezirksregierung 
Düsseldorf. Im Nordraum befand sich bisher bereits eine Abbaufläche für Kies 
im Bereich Neukirchen. Zwar mag es zutreffen, dass die aktuelle Darstellung im 
GEP für die Gewinnung von Bodenschätzen 10,5 % beträgt, real sind von der – 
durch Rohstoffgewinnung bedingten Landschaftsveränderung jedoch wesent-
lich mehr Flächen im Stadtgebiet betroffen. Im Vergleich zu anderen Kommu-
nen des Regierungsbezirkes ergibt sich für das Stadtgebiet von Grevenbroich 
eine relativ hohe Betroffenheit durch alte und aktuelle sowie geplante Abbaube-
reiche. 
Auch diese Überlegung bitte ich bei der Änderung des Regionalplanes zu be-
rücksichtigen. 
 
(...) 
 
Anhang zur Stellungnahme vom 09.08.2007 
 
Von: <(...)@... > 
An: <(...)@Grevenbroich.de>  
Thema: Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Grevenbroich 
 
Sehr geehrter Herr (...), ergänzend zu unserer Stellungnahme 
vom 5.7.2006 weisen wir auf Folgendes hin. 
 
Zur langfristigen Sicherung der Trinkwasserversorgung halten wir die Auswei-
sung jeweils einer Reservefläche im Bereich Kapellen/Holzheim sowie Lang-
waden als Ersatz für das langfristig nicht nutzbare WW Fürth für erforderlich. 
Eine erste Konkretisierung für beide Bereiche haben wir Ihnen im Informations-
gespräch am 20.11.2005 im WW Fürth vorgestellt. Die entsprechenden Flächen 
sind sowohl Herrn S. von der GWG am 17.11.2005 und Ihnen am 1.3.2006 als 
ArcView Shapefile zugeschickt worden. Diese Einzugsgebiete werden sich 
nach Beendigung des Tagebaubetriebes und dem Wiederanstieg des Grund-
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wassers bis ca. 2100 einstellen. Der Schutz der Wasserversorgung und das 
Grundwasserdargebot über die Grundwasserneubildung aus dem Niederschlag 
sind entsprechend sicherzustellen. Beide Reserveflächen sollten im Zuge der 
vorgesehenen Überarbeitung der Schutzgebietskarten in den Flächennut-
zungsplan übernommen werden. 
 
(...) 
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Beteiligter:                216. Landwirtschaftskammer NRW – Bezirkstelle für Agrarstruktur Düsseldorf 
Anregungsnummer: Gre/216/1 

Stellungnahme vom 24.09.2007  
 
(...) 
 
Beurteilung der einzelnen Sondierungsbereiche 
 
Von allen dargestellten Sondierungsbereichen berührt nur der Bereich 2504-02 
direkt keine landwirtschaftlichen Belange. Um im vorhandenen Zeitrahmen eine 
hinreichende Beurteilung vornehmen zu können, wurde auf die umfangreichen 
Daten der Förderanträge zurückgegriffen. Dabei ist es denkbar, dass in einzel-
nen Räumen nicht alle gartenbaulichen Intensivbereiche erfasst wurden, da für 
solche Flächen keine EU-Betriebsprämien gezahlt werden und einzelne Betrie-
be daher keine Förderanträge gestellt haben. Betroffen hiervon sind vor allem 
Containerstellflächen, Baumschulflächen und Kernobstdauerkulturen. Dabei 
wird es sich nur um Einzelflächen handeln, die in den vorhandenen Abgra-
bungsbereichen nicht wesentlich ins Gewicht fallen werden.  
Um eine Einschätzung des Abgrabungsbereiches im Verhältnis zum umgeben-
den Raum herstellen zu können, wurden die Sondierungsbereiche, die weniger 
als einen km auseinander liegen, zu Abgrabungsbereichen zusammen gefasst 
und nummeriert. Um solche Bereiche wurde dann ein Puffer von zwei 
km angelegt, über die dann getrennte Auswertungen und Aussagen möglich 
sind, die auch die Lage und die umgebenden Strukturen im Raum mit berück-
sichtigen. 
Die verschiedenen Kennwerte wurden in Datenblättern für jeden Abgrabungs-
bereich zusammengestellt und eine Einschätzung der derzeitigen Bewirtschaf-
tungsbedingungen vorgenommen. Die Bedenken und Anregungen zu den ein-
zelnen Bereichen befinden sich ebenfalls auf diesen Datenblättern. 
 
Hinweis: Die laufenden Nummern 23 und 24 der Abgrabungsbereiche fehlen in 
der Auflistung, da sie durch die spätere Zusammenlegung einzelner Sondie-
rungsbereiche untergegangen sind. 

Ausgleichsvorschlag 
 
Vorab wird angemerkt, dass die 2. Fassung der Unterlagen zur 51. Änderung 
vom Januar 2008 keinen Sondierungsbereich mehr auf dem Gebiet der Kom-
mune Grevenbroich vorsieht und auch weiterhin bereits aus den in der Ge-
samtbereichstabelle dargelegten Gründen dort kein Sondierungsbereich vorge-
sehen ist.  
 
Es wird bezüglich der entsprechenden Belange der Landwirtschaft und Agrar-
struktur auf die  Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den Anregungen 
A/110/7 (inkl. des dortigen Verweises auf  Abschnitt 3.2.6.5 und 3.4.5 des Um-
weltberichtes und die Wertungen in der Gesamtbereichstabelle) und A/216/1 in 
der Synopse Allgemeines verwiesen. Ein Erfordernis oder die Zweckmäßigkeit 
einer Änderung des Entwurfs der 51. Änderung (2. Fassung) ergibt sich aus 
den nebenstehenden detaillierten Ausführungen nicht, die jedoch zur Kenntnis 
genommen werden.  
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